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Wien, am 14. März 1994 
GZ: 10.101/34-X/A/2a/94 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wie n 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

6022/J betreffend Anzeigen- und Ankündigungsabgabe, welche die 

Abgeordneten Ing. Meischberger, Mag. Trattner und Dr. Partik­

Pable am 3. Februar 1994 an mich richteten, stelle ich fest: 

Punkte 1 bis 8 der Anfrage: 

Wie bewerten Sie als zuständiges Regierungsmitglied für die Wirt­

schaftspolitik die Anzeigen- und Ankündigungsabgabe im Hinblick 

auf die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Medien- und Werbe­

unternehmen gegenüber der europäischen Konkurrenz? 

Sind Sie auch der Auffassung, daß die Anzeigen- und Ankündigungs­

abgabe die österreichischen Medien- und Werbeunternehmen gegen­

über Firmen aus anderen Staaten benachteiligt? 

Wenn nein, warum nicht? 
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Wie bewerten Sie als zuständiges Regierungsmitglied für die Wirt­

schaftspolitik die Anzeigen= und Ankündigungsabgabe im Hinblick 

auf den Art. 4 B-VG, der ein einheitliches Wirtschaftsgebiet 

verfassungsrechtlich normiert? 

Sind Sie auch der Auffassung, daß die Anzeigen- und Ankündigungs­

abgabe als Landes- und Gemeindeabgabe im Hinblick auf den Art. 4 

B-VG gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz eines einheit­

lichen Wirtschaftsgebietes verstößt? 

Wenn nein, warum nicht? 

Werden Sie als ressortzuständiges Regierungsmitglied für die 

Wirtschaftspoli tik im Zuge einer Änderung der Finanzverfassung 

bzw .. des Finanzausgleiches dafür eintreten, daß die Anzeigen- und 

Ankündigungsabgabe als wettbewerbsverzerrende "Werbesteuern " 

ersatzlos gestrichen werden? 

Wenn nein, warum nicht? 

Antwort: 

Da hinsichtlich der gestellten Anfragepunkte keine Zuständigkeit 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten vor­

liegt, wird von einer Beantwortung Abstand genommen. 
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